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3Jahresbericht 2008

Schon ein Jahr. Erst ein Jahr. Die
Eidgenössische Kommission für Migra-
tionsfragen (EKM) hat nämlich erst
anfangs 2008, gleichzeitig mit dem
Inkrafttreten des neuen Ausländerge-
setzes und des revidierten Asylgesetzes,
ihre Tätigkeit aufgenommen. Der vorlie-
gende erste Jahresbericht gibt einen
Überblick über die verschiedenen Tätig-
keitsbereiche und die Themen, welche
die Kommission im Berichtsjahr behan-
delte. In diesem Vorwort möchte ich
aber zuerst aufzeigen, von welchen
Überlegungen sich die EKM-Mitglieder
bei der Konzeption und Erfüllung ihres
Auftrags leiten lassen.

Die neue Kommission, die aus der Aus-
länderkommission und der Kommission
für Flüchtlingsfragen hervorgegangen
ist, legt – im Rahmen ihres Mandats –
nicht nur die Ziele ihrer Arbeit und ihre
Aktivitäten fest, sondern auch die Me-
thoden und die Einstellung, mit der sie
ihre Aufgaben erfüllen will. Dabei kann

sie sich auf ein Sekretariat stützen, das
angesichts der zu erfüllenden Aufgaben
zwar unterdotiert, aber sehr kompetent
und engagiert ist.

Die Kommission will, sowohl theore-
tisch wie praktisch, Präsenz zeigen und
sich mit Stellungnahmen, Empfehlun-
gen und Studien, z.B. zu den Jahres-
themen, den Modellvorhaben von
nationaler Bedeutung oder aktuellen
Fragen, einbringen. Dieses Engage-
ment in aktuellen Diskussionen soll
jedoch immer aus einer langfristigen
Perspektive erfolgen, mit einer positi-
ven, konstruktiven, wenn nötig auch
kritischen Haltung, aber stets mit Blick
auf die Zukunft.

Mit dieser Einstellung und dem Bestre-
ben nach Glaubwürdigkeit und Unab-
hängigkeit möchte die EKM eine
möglichst breite Zusammenarbeit pfle-
gen, mit öffentlichen Partnern auf Bun-
des-, Kantons- und Gemeindeebene

oder mit Organisationen der Zivilgesell-
schaft, mit Ausländern und mit Schwei-
zern. Nur so kann sie ihren Informations-
auftrag erfüllen.

Migrations- und Integrationsfragen sind
sowohl politischer, wirtschaftlicher, so-
zialer wie kultureller Art, sie haben mit
Fakten genauso viel zu tun wie mit Ge-
fühlen, mit der innenpolitischen Situation
unseres Landes ebenso wie mit inter-
nationalen Entwicklungen. Wir müssen
sie mit Ernst, Respekt und Offenheit
angehen.

Mit Ernst, Respekt und Offenheit
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Das erste Jahr der neuen Kommission
für Migrationsfragen EKM war eine
Herausforderung. Hohe Erwartungen
standen im Raum. Nicht nur galt es, die
Anliegen der beiden Vorgängerkommis-
sionen EKA und EKF aufzunehmen und
umzusetzen. Ebenso wichtig war es, der
neuen Kommission ein eigenständiges
Gesicht zu verleihen. Im Rückblick darf
gesagt werden, dass ein Grossteil der
gesetzten Ziele erreicht werden konnte.
Dies ist zum einen der engagierten
Arbeit der Kommissionsmitglieder zu
verdanken. Zum andern konnte auf ein
motiviertes Team von Mitarbeiterinnen
im Sekretariat der EKM zurückgegriffen
werden, welche ihr Know-how mit
Gewinn in die Tätigkeitsfelder der Kom-
mission einbringen konnten.

Die umfassende migrationspolitische
Perspektive, die alle relevanten Fragen
und Politikbereiche in diesem Gebiet
betrifft, erlaubt es – stärker als es die
EKA und EKF tun konnten –, Themen
aufzugreifen, die über das tagespoliti-
sche Geschäft hinausgehen. So thema-

Kontinuität und Aufbruch
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tisierte die EKM im ersten Jahr ihres
Bestehens die Frage des Umgangs mit
Identitäten. Diese Fragestellung schliesst
an die gemachten Erfahrungen beider
ehemaligen Kommissionen an:
Wie gehen wir mit dem Fremden um?
Wie definieren wir uns dabei selber und
welche Konsequenzen hat dies für Zu-
gewanderte, seien es nun Personen, die
als Arbeitsmigrantinnen und -migranten
in unser Land gekommen sind, oder
seien es Menschen, die in der Schweiz
um Asyl ersuchen?

Auf der Agenda der Arbeit der EKM
stand jedoch auch die Fortsetzung
bereits eingeleiteter Tätigkeiten. So
wurden etwa die Arbeiten der EKF zur
Politik einer Aufnahme von Flüchtlings-
gruppen wieder aufgenommen und die
breite Informationstätigkeit der EKA in
Form der Zeitschrift «terra cognita», den
beiden Websites und der Publikations-
reihe «Materialien zur Migrationspolitik»
neu unter der «Marke» EKM weitergeführt.
Ausserdem wurden in Form von Modell-
vorhaben im Bereich der Integrations-

förderung unter den Themendächern
«Zusammenleben im ländlichen Raum»
und «Citoyenneté» erste Akzente ge-
setzt.

Die EKM ist erfolgreich gestartet. Die
Schwerpunktsetzungen der Kommis-
sion, aber auch die zu erwartenden
politischen Herausforderungen werden
die kommenden Jahre der EKM äus-
serst spannend gestalten und zu
Produktivität und Kreativität anregen.
Ich freue mich darauf!



Die Arbeit in einer Kommission habe
ich mir so vorgestellt: sachlich, enga-
giert, aufwändig, und zwischendurch
gibt es Platz für spannende Begegnun-
gen und Austausch. Genau das ist
eingetroffen. Am Anfang war ich von
stark formalisierten Sitzungsabläufen
etwas überrascht. Auch die Anzahl der
Kommissionsmitglieder (30) stellt eine
gewisse Anforderung dar. Man hat den
Eindruck, vor grossem Publikum reden
zu müssen. Insbesondere am Anfang
ist das etwas schwierig. Jedoch sind
die Sitzungen exzellent vorbereitet und
geführt. Die Referierenden sind immer
sehr sorgfältig ausgewählt und fast
immer die Besten ihres Fachs. Das gibt
uns in der Kommission eine gemein-
same Basis für die vertiefte Auseinan-
dersetzung mit einem so umstrittenen
Thema wie Migration.

Das Thema Migration kann an Komple-
xität kaum überboten werden. Man ist
permanent auf der Gratwanderung zwi-

schen ethischen, menschenrechtlichen,
politischen, wirtschaftlichen Fragen
und eigenen Überzeugungen. Ich
denke, hier liegt die Stärke der neuen
Kommission: Die gewählte Richtung
berücksichtigt stets die Nachhaltigkeit
und minimiert gesellschaftliche wie in-
dividuelle Folgekosten.

Ich fand das Jahresthema der EKM
«Identitäten» einer sehr kluge Wahl. Da-
durch hat die Kommission einen wichti-
gen Beitrag zur Entmystifizierung
dieses Begriffes geleistet. Durch die
Berufung auf die vermeintliche Identi-
tätszugehörigkeit wird oft von rechts
bis links politische Legitimation für die
Exklusion von verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen eingeholt.

Schliesslich bin ich von der breit abge-
stützten Sachkompetenz der verschie-
denen Mitglieder der Kommission
beeindruckt. Und ein absolutes High-
light dieser Kommission ist der Anteil

von Personen mit Migrationshinter-
grund: Fast zur Hälfte sind es Migran-
ten und Migrantinnen. Sie haben die
Kompetenz, auf dieser Ebene mitzudis-
kutieren. Sie sind nicht Quoten- oder
Alibi-Migranten.

Wenn ich etwas wünschen könnte,
dann wäre es mehr Einfluss für die
Kommission. Dann würde unser Asyl-
gesetz anders aussehen.

Keine Alibi-Migranten
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Die Migrations- und Asylpolitik
in Europa soll vereinheitlicht werden. Angetrieben von

der französischen Ratspräsidentschaft hat die Europäische Union

2008 den «Pakt zu Einwanderung und Asyl» beschlossen.

1 Serge Slama berichtet an der EKM-Jahrestagung über Ident i tätsdiskurse in Frankreich.
2 Die EKM tagt im Flughafen Zürich und informiert s ich über aktuel le Flücht l ingsfragen.
3 Ein Flücht l ingslager im Tschad, in dem 15'000 Personen aus der Region Darfur leben.
4 5 6 Die EKM besicht igt die Asylunterkunft im Transitbereich des Flughafens Zürich.
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Die Migrationspolitik ist ein relativ neues
Betätigungsfeld der Europäischen
Union. Der im Jahr 2005 entworfene
«globale Migrationsansatz», welcher
auf der Steuerung der legalen und der
Bekämpfung der illegalen Einwande-
rung basiert sowie Synergien in den
Bereichen Migration und Entwicklung
vermehrt zu nutzen sucht, wurde in den
vergangenen Jahren jedoch konse-
quent weiterentwickelt. Im Berichtsjahr
bekräftigte die EU diesen Ansatz. Mit
dem «Europäischen Pakt zu Einwande-
rung und Asyl» legte sie den Grundstein
für eine koordinierte Zuwanderungs-
und Asylpolitik der Mitgliedstaaten.

Die Migrationspolitik der EU ist auch
für die Schweiz von grosser Bedeu-
tung, sowohl im Hinblick auf die
Schengen-Mitgliedschaft als auch im
Zusammenhang mit den Bilateralen
Abkommen. Im Rahmen des Dublin-
Abkommens und nicht zuletzt aufgrund
ihrer geografischen Situation interes-
siert sie sich auch für die Entwicklun-
gen in der europäischen Asylpolitik.
Deutlich werden dabei Tendenzen, die
auch das föderale Staatssystem der
Schweiz prägen: Die Politiken der ein-
zelnen EU-Staaten werden schrittweise
harmonisiert, ohne diese in ihrer natio-
nalen Hoheit und Verantwortung zu
stark zu beschneiden.

Turnusgemäss übernahm in der zwei-
ten Hälfte 2008 Frankreich die EU-
Ratspräsidentschaft. Auf der Priori-
tätenliste war die Migrationspolitik
ganz oben aufgeführt.

Höhepunkt war die Verabschiedung
des «Europäischen Pakts zu Einwande-
rung und Asyl» anlässlich des Gipfel-
treffens der Staats- und Regierungschefs
im Oktober in Cannes. Der Pakt enthält
fünf Schwerpunkte. Bei der Strukturie-
rung der legalen Einwanderung sollen
die Prioritäten, Erfordernisse und Auf-
nahmekapazitäten jedes Mitgliedstaates
berücksichtigt und die Integration von
Zugewanderten gefördert werden. Die
illegale Migration soll durch die konse-
quente Rückführung bekämpft werden.
Ein weiteres Mittel zur Vermeidung
illegaler Migration ist die verstärkte
Kontrolle der EU-Aussengrenzen. Im
Hinblick auf die Erteilung von Asyl sol-
len die Mitgliedstaaten einerseits ein-
heitliche Schutzstandards anstreben,
andererseits soll die Solidarität mit Mit-
gliedstaaten, die eine grosse Zahl von
Asylsuchenden verzeichnen, gestärkt
werden. Zur Bekämpfung der Ursachen
der Migration – wie Armut, die unzurei-
chende Achtung der Menschenrechte,
klimatische und ökologische Katastro-
phen – soll die Thematik künftig stärker
in alle Bereiche der EU-Aussenpolitik
einbezogen werden.

1 2
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Der Pakt ist für die einzelnen Mitglied-
staaten rechtlich nicht verbindlich. Die
darin enthaltenen Grundsätze werden
die künftigen Entscheidungen in den
Mitgliedstaaten aber beeinflussen.
An jährlichen Treffen des Europäischen
Rats, zu welchen die Europäische
Kommission jeweils Fortschrittsberichte
vorzulegen hat, wird über bedeutsame
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten
berichtet werden.

Am 27. November 2008 gab Tschechien
die Prioritäten seiner Präsidentschaft
für das erste Halbjahr 2009 bekannt.
Migrationsrelevante Aspekte sollen
nach wie vor eine Rolle spielen, aller-
dings nicht mehr so prominent wie
unter der französischen Präsident-
schaft. Tschechien wird sich vermehrt
der Migration aus dem Osten und Süd-
osten annehmen.

Der «Europäische Pakt zu Einwande-
rung und Asyl» skizziert verschiedene
Instrumente, mit welchen die gesteck-
ten Ziele erreicht werden sollen. Einige
dieser Instrumente werden hier kurz
dargestellt, und es wird ihre Bedeutung
für die Schweiz aufgezeigt:

«Blue Card» soll hochqualifizierte
Zuwanderer von ausserhalb der EU
anlocken.

Während der Anteil an hochqualifizier-
ten Zuwandernden in den USA bei 55
Prozent liegt, sollen es in der EU ledig-
lich 5 Prozent sein. Um sich im Wettbe-
werb um hochqualifizierte und dringend

benötigte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-
Staaten besser positionieren zu kön-
nen, wurde in der EU die Idee einer
«Blue Card» lanciert, welche sich an
die amerikanische «Green Card» anlehnt.
Nach zähen Verhandlungen segnete
das EU-Parlament im November 2008
Mindestanforderungen ab. Wer mit der
Blue Card eine Stelle erhält, muss drei
Jahre im gleichen Mitgliedstaat bleiben.
Wird die Stelle gewechselt oder ändern
sich die Anstellungsbedingungen, so
müssen die Behörden zustimmen. Wer
nach drei Jahren in ein anderes Aufent-
haltsland ziehen will, kann dies nur auf-
grund eines glaubwürdigen
Stellenangebots tun.

Die Blue Card verfolgt ähnliche Ziele
wie das schweizerische Ausländerge-
setz (AuG). Beide Zulassungsmodelle
zielen darauf hin, für die erwünschte
Zuwanderung von qualifizierten Arbeits-
kräften attraktive Rahmenbedingungen
zu schaffen. Sofern von Seiten der
Wirtschaft eine Nachfrage besteht,
können gut Qualifizierte gemäss AuG
von Beginn an eine Aufenthaltsbewilli-
gung erhalten und sind damit auf dem
Arbeitsmarkt mobil. Zwar besteht kein
Rechtsanspruch auf Familiennachzug,
dieser kann durch die Behörden jedoch
bewilligt werden.

Zirkuläre Migration erlaubt legale
Mobilität zwischen Staaten.

Statt mit der Zuwanderung von gut
ausgebildeten und talentierten Men-
schen im Herkunftsland einen Verlust

von qualifizierten Fachkräften zu bewir-
ken («brain drain»), sollen diese berufs-
begleitend weitergebildet werden. Ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten sollen nach
einigen Jahren wieder ihren Herkunfts-
ländern zugute kommen («brain gain»).
Diese Strategie wird als «Win-win-
Situation» bezeichnet: Für die Herkunfts-
länder bedeutet sie einen Gewinn an
Kompetenzen, für die Aufnahmeländer
eine Möglichkeit, zeitlich beschränkt
Lücken im Arbeitsmarkt zu füllen. Mi-
grantinnen und Migranten können von
einem legalen, sozialstaatlich abgesi-
cherten Aufenthalt profitieren, sie
haben Anspruch auf Weiterbildung im
Aufnahmeland und werden bei der
Rückkehr ins Herkunftsland unterstützt.

Zirkuläre Migration gibt beispielsweise
einer angolanischen Ärztin, die nach
Portugal ausgewandert ist, die Mög-
lichkeit, später wieder in Angola zu
arbeiten, ohne den Hauptwohnsitz in
Portugal zu verlieren; sowie umgekehrt,
vorübergehend zu Arbeits-, Studien-
und Ausbildungszwecken in einen oder
mehrere EU-Staaten zu reisen.

Das Konzept der zirkulären Migration
ist noch wenig ausgereift. Auf EU-
Ebene gibt es ausser in Frankreich
bislang keine konkreten Umsetzungs-
projekte. Im September 2008 wurde in
Paris mit Mauritius ein bilateraler Vertrag
unterzeichnet, welcher für die zirkuläre
Migration Zulassungs-, Aufenthalts-
und Rückkehr- bedingungen definiert
und finanzielle und quantitative Aspekte
klärt. In der Schweiz ist das Konzept

4 5
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der zirkulären Migration in Experten-
kreisen zwar im Gespräch, konkrete
Konturen fehlen jedoch bislang weitge-
hend.

Mit dem «Resettlement» von Flücht-
lingsgruppen wird Solidarität bekundet.

Als «Resettlement» wird die Aufnahme
von Flüchtlingsgruppen bezeichnet, die
weder dauerhaft in ihrem Zufluchts-
staat bleiben, noch in ihr Herkunftsland
zurückkehren können. In der Regel
werden diese Wiederansiedlungen zwi-
schen dem Hochkommissariat für
Flüchtlinge UNHCR sowie einem Auf-
nahmeland bilateral ausgehandelt.
2008 fand erstmals eine solche Aktion
auf der Ebene der Europäischen Union
statt. Eine EU-Mission beurteilte die
Situation der irakischen Flüchtlinge in
Jordanien und Syrien und gelangte zum
Schluss, dass für viele Flüchtlinge län-
gerfristig weder die Rückkehr in den
Irak noch der Verbleib in einem der bei-
den Länder in Frage kommt. Aufgrund
dieses Befunds bekundeten die euro-
päischen Justiz- und Innenminister im
November ihre Absicht, aus Nachbar-
ländern des Iraks 10'000 irakische
Flüchtlinge aufzunehmen. Deutschland,
Grossbritannien, Schweden, Frank-
reich, die Niederlande, Finnland und
Dänemark haben bereits mit der Auf-
nahme grösserer Flüchtlingsgruppen
begonnen.

Im Berichtsjahr hat auch die Schweiz
auf Ersuchen des UNHCR 24 Personen
aus dem Irak als Flüchtlingsgruppe auf-

genommen und sich vor Ort engagiert.
Im Rahmen der «protection in the re-
gion» unterstützte sie Syrien beim
Aufbau von Infrastrukturprojekten. Im
Hinblick auf die Wiederaufnahme der
Resettlement-Politik erarbeitete die
EKM im Herbst 2008 einen Bericht und
Empfehlungen zur «Aufnahme von
Flüchtlingsgruppen und Hilfe vor Ort»
und überreichte ihn im Herbst 2008 der
zuständigen Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf (siehe dazu auch
Seite 17).

Mobilitätspartnerschaften fördern den
Dialog zwischen Aufnahme- und Her-
kunfts- oder Transitländern.

Mit dem Konzept der Mobilitätspartner-
schaften tritt die EU mit ausgewählten
Herkunfts- und Transitländern in einen
spezifischen Dialog. Sobald in den
Bereichen der illegalen Zuwanderung
oder der Rückübernahme bestimmte
Bedingungen erfüllt sind, können die
Partnerländer ihren Bürgerinnen und
Bürgern einen erleichterten Zugang in
die EU ermöglichen. In einem Pilotpro-
jekt wurden 2008 erste Partnerschaften
zwischen der EU und den Kapverdi-
schen Inseln (Süd-Nord-Migration) bzw.
Moldau (Ost-West-Migration) eingegan-
gen. Beide Partnerschaften befinden
sich noch in einer Pilotphase, ihr Nut-
zen ist Gegenstand einer Evaluation.
Mit Georgien und Senegal wurden im
Berichtsjahr Verhandlungen über eine
künftige Mobilitätspartnerschaft aufge-
nommen. Ein Element von Migrations-
partnerschaften können sogenannte

6

Migrationszentren darstellen, welche
den Menschen vor Ort legale Migrati-
onsmöglichkeiten aufzeigen. Ein sol-
ches wurde von der EU im Oktober
2008 im malischen Bamako eröffnet.

Auch im schweizerischen Ausländerge-
setz (AuG) ist das Konzept der Migrati-
onspartnerschaften enthalten. Sie sind
ein Instrument zur Durchsetzung migra-
tionspolitischer Interessen unter Einbe-
zug der Interessen des Partnerlandes.
Sie bestehen aus einem flexibel ge-
staltbaren Massnahmenpaket. Ähnlich
wie bei den Mobilitätspartnerschaften
der Europäischen Union bilden Rück-
übernahme, Rückkehrhilfe und eine
Stärkung des Migrationsmanagements
in den Partnerländern mögliche Be-
standteile solcher Abkommen. Während
die EU jedoch mit ihren Partnerschaften
in erster Linie die legale (Arbeits-)
Migration zu regeln sucht, sind die
Schweizer Migrationspartnerschaften
umfassender ausgerichtet. So werden
etwa als Gegenleistung zu besseren
Migrationskontrollen in den Partnerlän-
dern auch Entwicklungshilfe, humani-
täre Hilfe und friedensbildende
Massnahmen angeboten.



Die Migrationslandschaft der
Schweiz hat sich definitiv verändert. Mehr Leute aus den

Nachbarstaaten wandern zu, ungefähr gleich viele aus Drittstaaten.

Die Kontrollen an den Grenzen sind im Dezember aufgehoben

worden. Die Schweiz gehört nun zum Schengenraum.

1 2 Kantonale und kommunale Ausländer- und Integrat ionskommissionen treffen sich in Neuenburg.
3 Kommissionsmitgl ieder suchen nach Fälschungen in Reisepässen.
4 EKM-Mitgl ied Simon Röthl isberger diskut iert mit BFM-Vizedirektor Urs Betschart .
5 Angeregte Gespräche am Treffen der Kommissionen.

3
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Den klassischen Typus des «Gastar-
beiters», wie er über Jahrzehnte
hinweg existierte – männlich, niedrig
qualifiziert, rekrutiert für Arbeitsstellen
in Industrie und Bau – gibt es nicht
mehr. Wer heute in die Schweiz ein-
wandert, ist in der Regel gut qualifi-
ziert und nimmt anspruchsvolle
Tätigkeiten im Dienstleistungssektor
und Kader-Posten in Wissenschaft
und Forschung ein.

Durch das Freizügigkeitsabkommen mit
den EU-und EFTA-Staaten, welches
deren Staatsangehörigen erlaubt, ohne
besondere Bewilligung um eine Arbeits-
stelle nachzusuchen, hat sich in den
letzten Jahren der Trend bestätigt, dass
mehr Personen aus den betreffenden
Ländern in die Schweiz einwanderten.
Der Zuwachs von EU/EFTA-Staatsan-
gehörigen betrug Ende Dezember 2008
rund 6.8 Prozent, wobei insbesondere
die Zahl von Staatsangehörigen aus
Deutschland, Frankreich, Portugal und
Grossbritannien anstieg. Demgegen-
über nahm die Anzahl von Bürgerinnen
und Bürgern aus Drittstaaten nur mini-
mal zu (0.4 Prozent). Das Bundesamt
für Migration sieht in diesen Zahlen
auch die Zuwanderungspolitik des
Bundesrates bestätigt, wonach aus
Nicht-EU-Staaten nur noch besonders
qualifizierte Erwerbstätige für den
Arbeitsmarkt rekrutiert werden können.
Auch die Trends beim Wandel der Ein-
wanderungsmotive setzten sich fort:
Der Anteil der Personen, welche wegen
einer Erwerbsarbeit in die Schweiz ein-
reisten, lag 2008 bei 50 Prozent; 2005
waren es noch 37 Prozent gewesen. Im

1 2

gleichen Zeitraum ist der Anteil der
Personen im Familiennachzug von 39
auf 31 Prozent zurückgegangen.

Unerwartet hingegen war der nicht
unwesentliche Anstieg bei den Perso-
nen, die über den Asylweg in die
Schweiz gelangten.

So zeigte sich, dass die noch unter
dem ehemaligen EJPD-Chef festge-
legte Grösse von 10'000 Asylgesuchen
pro Jahr mit 16'606 deutlich überschrit-
ten wurde. Erklärt wird diese ausseror-
dentliche Zunahme, welche vor allem
durch Asylsuchende aus Eritrea und
Somalia begründet ist, mit der nach
wie vor äusserst angespannten politi-
schen Lage in den betreffenden Her-
kunftsgebieten. Mit ein Grund für den
Anstieg dürfte das Inkrafttreten des
Dubliner Erstasylabkommens am
12. Dezember 2008 sein. In diesem
Zusammenhang wird von einem «Tor-
schlusseffekt» gesprochen. Ähnliche
Entwicklungen mit einem deutlich
erhöhten Zuwachs an Asylgesuchen
waren zu beobachten, bevor etwa
Österreich 2004 der EU beitrat oder
Polen 2007 das Abkommen Schengen-
Dublin in Kraft setzte.

Mit dem Beitritt als assoziiertes Mit-
glied zum Schengen-Raum bekräftigt
die Schweiz die migrationspolitische
Grundausrichtung der Europäischen
Union, welche von Kritikern auch als
«Festung Europa» bezeichnet wird.

Sie wird somit Teil eines Gebildes, wel-
ches zwischen den einzelnen Staaten

keine Grenzkontrollen mehr kennt und
nur noch die Aussengrenzen des
Schengen-Raumes überwacht. Die
Schweizer Behörden erhalten über das
Schengener Informationssystem (SIS)
Zugang zum Fahndungscomputer mit
mehr als 27 Millionen Datensätzen.
Dadurch kann innert Kürze festgestellt
werden, ob eine Person, eine Waffe
oder ein Auto zur Fahndung ausge-
schrieben sind. Gleichzeitig mit dem
Schengener Abkommen übernimmt die
Schweiz auch die Bestimmungen des
Dubliner Erstasylabkommens. Grund-
sätzlich gilt, dass jener Staat zuständig
ist, wo die asylsuchende Person erst-
mals eingereist ist oder wo sich allen-
falls Familienangehörige befinden.
Damit sollen Zweit- und Mehrfachgesu-
che verhindert werden. Als Kontrollin-
strument dient die Fingerabdruck-Daten-
bank Eurodac, in welcher die Daten
von Asylsuchenden und illegal eingerei-
sten Personen gespeichert sind.

Das neue Ausländergesetz liefert seit
dem 1. Januar 2008 die Grundlage für
eine umfassende Integrationspolitik.

Der Begriff der Integration wird somit
Mass gebend bei Fragen der Zulas-
sung, der Niederlassung, bei Wegwei-
sungen und Einreiseverboten sowie im
Zusammenhang mit so genannten Inte-
grationsvereinbarungen, die für be-
stimmte Personengruppen abgeschlos-
sen werden können.

Die Chancen des neuen Gesetzes lie-
gen darin, dass Integration als politi-
sches Ziel definiert wird und somit im
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Hinblick auf Integrationsförderung bes-
sere gesellschaftliche und finanzielle
Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den. Andererseits birgt die konkrete
Anwendung der Bestimmungen in der
Praxis die Gefahr der Ungleichbehand-
lung, wenn etwa Behörden von Kanto-
nen und Gemeinden ihren Ermessens-
spielraum unterschiedlich interpretieren.

Die vorgesehenen Bestimmungen kön-
nen zudem lediglich bei Personen aus
Drittstaaten angewendet werden – das
Freizügigkeitsabkommen mit den EU-
und EFTA-Staaten verbietet es, den
Aufenthalt von EU- und EFTA-Staats-
angehörigen in der Schweiz an Bedin-
gungen zu knüpfen. Somit ergeben sich
mögliche weitere Ungleichbehandlun-
gen: Von einer Türkin könnte verlangt
werden, eine Integrationsvereinbarung
abzuschliessen, nicht jedoch von einer
Polin. Ende des Jahres zogen die Ver-
antwortlichen von Pilotversuchen in
den Kantonen Basel-Stadt, Basel-
Landschaft, Aargau, Solothurn und Zü-
rich eine erste, Erfolg versprechende
Bilanz. Eine ausführliche Evaluation
dazu steht noch aus.

Dass sich das Konzept der Integration
in eine Richtung bewegt, welche nicht
zu begrüssen ist, zeigen mehrere Vor-
stösse im nationalen Parlament. Lukas
Reimann etwa will mit seiner Motion
«Niederlassungsbewilligung nur mit
ausreichenden Sprachkenntnissen»
sicherstellen, dass nur jene Ausländer
eine Niederlassungsbewilligung erhal-
ten, die über ausreichende Kenntnisse
einer Landessprache verfügen. Die-
selbe Stossrichtung verfolgt auch die
Parlamentarische Initiative von Philipp
Müller, der die «Rückstufung eines nie-

dergelassenen, integrationsunwilligen
Ausländers zum Jahresaufenthalter»
erwirken will. Im Auge hat Nationalrat
Müller dabei jene «Ausländer mit Nie-
derlassungsbewilligung, die nicht
gravierend straffällig sind», sich jedoch
«partout in der Schweiz nicht integrie-
ren wollen».

Noch einen Schritt weiter geht eine
Motion der Fraktion der SVP. National-
rätin Jasmin Hutter fordert, dass «Aus-
länder, welche sich erwiesenermassen
weigern, sich zu integrieren, d.h. die
Schweizer Regeln (z.B. Erlernen der
Sprache) zu akzeptieren, ihre Nieder-
lassungsbewilligung verlieren und aus-
geschafft werden können». Ausnahmen
machen möchten die Motionäre für
Fachkräfte und Manager mit Englisch-
kenntnissen an Hochschulen und in in-
ternational tätigen Unternehmen. Das
heisst, dass ein US-amerikanischer
Manager ohne Vorprüfung als integriert
gilt, wogegen ein ebenfalls Englisch
sprechender pakistanischer Detail-
händler wohl ausgeschafft werden
könnte, falls er nicht über genügende
Kenntnisse in einer hiesigen Sprache
verfügt.

Diese parlamentarischen Vorstösse
zeigen, dass zurzeit in der Debatte um
Integration eine gefährliche Tendenz
eingeschlagen wird. Der politische
Diskurs entfernt sich mehr und mehr
von der Frage nach den «günstigen
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen», die Integration fördern. Der
Fokus wird stattdessen immer stärker
auf zu erbringende Leistungen spezifi-
scher Gruppen der Migrationsbevöl-
kerung gelegt.

4
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Konkrete Kriterien zur Messung des
Grads der Integration tragen den viel-
fältigen Lebensbedingungen und dem
unterschiedlichen Bildungshintergrund
vieler Migrantinnen und Migranten je-
doch nicht Rechnung und produzieren
dadurch zwangsläufig neue Formen der
Ungleichbehandlung. Messen, klassifi-
zieren und – bei Note «ungenügend» –
sanktionieren, so scheint für die Zukunft
das mehrheitsfähige Rezept in der Inte-
grationsförderung zu lauten. Die Vor-
stösse wurden im Parlament noch nicht
behandelt. Es bleibt zu hoffen, dass der
Begriff der Integration – heute noch im
Sinne von unterstützender Förderung –
nicht zu einem Sanktionsinstrument
wird.

In der politischen Debatte werden
«die Ausländer» werden immer wieder
als Problemgruppe dargestellt. Das
gilt in besonderem Masse bei Abstim-
mungen, etwa bei jener über die
Initiative «Für demokratische Einbürge-
rungen», aber auch bei der Berichter-
stattung über strafbares oder
unerwünschtes Verhalten, wie etwa
bei Raserunfällen.

Die «Ausländerfrage» ist eine Thematik,
welche die Öffentlichkeit nach wie vor
stark beschäftigt. Dies jedenfalls ist der
Befund des Sorgenbarometers im Jahr
2008. Obwohl das Thema im Vergleich
zum Vorjahr an Bedeutung verloren hat,
rangiert es immer noch unter den Top
Ten. Der Grund für diese über mehrere
Jahre hinweg festgestellte Konstante
dürfte nicht nur an dem im Vergleich zu
andern europäischen Ländern hohen
Anteil an Ausländerinnen und Auslän-
dern an der Bevölkerung liegen. Viel-
mehr ist auch darauf hinzuweisen, dass

«die Ausländer» in verschiedenen Zu-
sammenhängen direkt oder indirekt als
Problemgruppe dargestellt werden. Im
Berichtsjahr machten drei Initiativen
von sich reden, die diese Perspektive
einnahmen.

Die Initiative der SVP «Für demokrati-
sche Einbürgerungen», die am 1. Juni
2008 von Volk und Ständen abgelehnt
wurde, hatte zwar nicht explizit Zuge-
wanderte im Fokus; den Initianten ging
es darum, dass die Gemeinden darüber
entscheiden können sollten, welches
Gremium Einbürgerungen vornimmt.
Ein getroffener Entscheid sollte zudem
endgültig sein. Was als reine Kompe-
tenzfrage zwischen Kantonen und Ge-
meinden daherkam, hatte jedoch sehr
wohl einen ausländerpolitischen Hinter-
grund. Es sollte nicht mehr möglich
sein, negative Entscheide bei Einbürge-
rungen anzufechten. Bei (wieder einge-
führten) Urnenabstimmungen hätte es
etwa dazu kommen können, dass be-
stimmte Gruppen von Staatsangehöri-
gen diskriminiert worden wären.

Expliziter in den Fokus genommen wer-
den Ausländerinnen und Ausländer bei
der «Initiative zur Ausschaffung krimi-
neller Ausländer», kurz Ausschaffungs-
initiative genannt, die 2007 lanciert
worden war. In einem Richtungsent-
scheid äusserte sich der Bundesrat am
15. Oktober 2008 und empfahl dem
Parlament, die Initiative abzulehnen.
Ein indirekter Gegenvorschlag soll im
Sinne einer Anpassung des geltenden
Ausländergesetzes gewisse Anliegen
der Initianten aufzunehmen, ohne dass
zwingendes Völkerrecht verletzt wird.
Ebenfalls von ausländerpolitischer
Relevanz ist die von einzelnen Expo-

nenten der SVP und der EDU lancierte
Initiative «Gegen den Bau von Minaret-
ten», die am 8. Juli 2008 mit 114'895
beglaubigten Unterschriften eingereicht
wurde. Vordergründig soll lediglich der
Bau von Minaretten verboten werden.
Die Argumente der Befürworter weisen
jedoch in eine Richtung, die als frem-
denfeindlich taxiert werden muss und
die auch im internationalen Kontext mit
Befremden zur Kenntnis genommen
wird. Der Bundesrat nahm denn auch
ungewöhnlich rasch Stellung und ver-
abschiedete am 27. August 2008 seine
Botschaft, in welcher er die Initiative
ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung
empfiehlt.

Wiederholt wurden «die Ausländer»
auch im Zusammenhang mit der Be-
richterstattung über unerwünschtes
und strafbares Verhalten, etwa im Zu-
sammenhang mit Raserunfällen, ins
Zentrum gerückt. Dabei zeigt sich ein-
mal mehr, dass selbst statistische Erhe-
bungen nur ein beschränktes Bild über
die tatsächlichen Sachverhalte geben
können. Die Kategorie «Ausländer» ist
denn auch äusserst unpräzis und wenig
aussagekräftig. Dies räumt auch das
Bundesamt für Statistik ein, das an-
lässlich der Veröffentlichung der Statistik
über Verkehrsdelikte im Dezember
feststellte, dass eigentlich die Bildungs-
und Wirtschaftsverhältnisse erhoben
werden müssten, um verlässliche Aus-
sagen machen zu können.
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Die Aktivitäten der EKM im
ersten Jahr waren einerseits geprägt von der migrati-

onspolitischen Aktualität. Die Kommission hat aber mit dem

Jahresthema «Definieren von Identität» oder dem Bericht zur Auf-

nahme von Flüchtlingsgruppen bewusst auch eigene thematische

Schwerpunkte gesetzt.

1
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Am 24. Januar 2008 traten die vom
Bundesrat im Dezember 2007 gewähl-
ten Mitglieder der Eidgenössischen
Kommission für Migrationsfragen
EKM erstmals zusammen.

Ein Teil der Mitglieder war bereits in
einer der Vorgängerkommissionen, der
Eidgenössischen Ausländerkommission
EKA oder der Eidgenössischen Kom-
mission für Flüchtlingsfragen EKF aktiv
gewesen. Neu dazu gestossen sind
zehn Personen. Präsidiert wird die EKM
von Francis Matthey, Vizepräsidentin-
nen sind Dragoslava Tomovic und Bar-
bara Walther. Die 30-köpfige EKM
umfasst sowohl Vertretungen verschie-
dener Gemeinschaften von Migrantin-
nen und Migranten als auch – wie in
ausserparlamentarischen Kommissio-
nen üblich – Repräsentantinnen und
Repräsentanten von Organisationen
der Zivilgesellschaft. Knapp die Hälfte
der Mitglieder verfügt über einen Mi-
grationshintergrund.
Die EKM hat sich in den ersten zwei
Sitzungen für die Legislaturperiode
2008-2011 ein Arbeitsprogramm gege-
ben und thematische Schwerpunkte
gesetzt. Es handelt sich dabei um The-
menfelder, die im Laufe der Jahre ver-
schiedene gesellschaftspolitische
Aspekte im Bereich Migration und Inte-
gration herausgreifen. Komplementär
zu den Stellungnahmen der EKM zu
aktuellen integrations- und migrations-
politischen Ereignissen werden dabei
vertiefende Analysen und Diskussions-
beiträge geliefert, welche über das ta-
gespolitische Geschäft hinaus Impulse
für ein respektvolles Zusammenleben
aller Bevölkerungsteile zu geben beab-
sichtigen.
Für die Jahre 2008 und 2009 wählte die
Kommission das Thema «Über das De-
finieren von Identität – Enjeux identai-
res», im Verlauf der Jahre 2009 und
2010 wird die EKM den Themenkom-

plex «Neue Migration – transnationale
Beziehungen» aufgreifen, und ab 2010
wird sich die EKM mit Fragen des föde-
ralen Systems der Schweiz und der
Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen
im Migrations- und Integrationsbereich
befassen.

Die EKM behandelte im Verlauf des
ersten Jahres ihres Bestehens zahlrei-
che migrations- und integrations-
politische Geschäfte.

Sie nahm Stellung zur Weiterführung
und Ausdehnung des Freizügigkeitsab-
kommens, zum Zwangsanwendungs-
gesetz und der Verwendung von
«Tasers», zur Einbürgerungsinitiative der
SVP, zu den Änderungen im Ausländer-
und Asylgesetz, zur so genannten Aus-
schaffungsinitiative sowie zur Initiative
«Gegen den Bau von Minaretten».

«Die Kommission beschliesst» – «Die Kommission empfiehlt»…
30 Mitglieder gehören der EKM an. Sie bringen Erfahrungen und Wissen ein –
und natürlich auch Meinungen. Wie aber verdichten sich diese Einstellungen
zur Kommissionsmeinung? Ein Einblick in die Arbeitsweise der Kommission.

Die Mitglieder der EKM treten fünf Mal jähr-

lich zu Plenarsitzungen zusammen. Eine

davon ist jeweils eine zweitägige «Retraite».

An den Sitzungen der Gesamtkommission

werden sowohl Stellungnahmen zu aktuel-

len politischen Fragestellungen diskutiert

und verabschiedet, Grundlagen zu einem

Themenschwerpunkt vertieft wie auch kon-

krete Umsetzungen der Integrationsförde-

rung erörtert. Zu spezifischen Fragestellungen

werden Ad-hoc-Arbeitsgruppen mit drei bis

fünf Mitgliedern eingesetzt, die nach Erfül-

lung ihres Mandats – sei es die Erstellung

eines Berichts oder die Erarbeitung von

Empfehlungen und Stellungnahmen –

wieder aufgelöst werden.

Das Präsidium bestimmt die Inhalte der

Kommissionssitzungen, entscheidet über die

finanzielle Beteiligung an Modellvorhaben

und vertritt in der Öffentlichkeit die Position

der EKM.

Das Sekretariat der EKM bereitet die

Geschäfte der Kommission vor, ist verant-

wortlich für die Informationstätigkeit der

Kommission, ist für die Begleitung und Um-

setzung von Modellvorhaben zuständig und

koordiniert bzw. verfasst Grundlagenarbeiten

zuhanden der Kommission. Unter der Lei-

tung der Geschäftsführerin Simone Prodolliet

arbeiten die drei wissenschaftlichen Mitar-

beiterinnen Elsbeth Steiner, Pascale Steiner

und Ruth Tennenbaum sowie die Sachbear-

beiterin und Dokumentalistin Sylvana Bé-

chon. Insgesamt verfügt die Geschäftsstelle

über 400 Stellenprozente.

Sie beteiligte sich ausserdem mit diver-
sen Beiträgen am Bericht der Schweiz
zuhanden der ECRI (European Com-
mission against Racism and Intole-
rance) und im Hinblick auf die Bericht-
erstattung zur CERD (Convention on
the Elimination of all Forms of Racial
Discrimination) und arbeitete in Gre-
mien zur Erarbeitung des Berichts des
Bundesamts für Sozialversicherung zu
«Jugend und Gewalt» oder zur Weiter-
entwicklung von «Projets urbains»
unter der Federführung des Bundes-
amts für Raumentwicklung are mit.
Neben den tagespolitischen Geschäf-
ten vertiefte sich die EKM in diverse
Aspekte des gewählten Schwerpunkt-
themas und arbeitete in zwei Ad-hoc-
Arbeitsgruppen zur «Aufnahme von
Flüchtlingsgruppen» und zum Thema
«Zwangsheirat».

1 Francis Matthey und Simone Prodol l iet an der Jahresmedienkonferenz im Medienzentrum Bundeshaus.
2 3 Tei lnehmer nutzen die Pause an der EKM-Jahrestagung für Fachgespräche.



Stellvertretend für die diversen Aktivi-
täten seien hier drei Schwerpunkte
herausgegriffen. Sie illustrieren das
breite Spektrum an Themen, das die
Kommissionsarbeit 2008 geprägt hat.

Für die Jahre 2008 und 2009
wurde ein klarer thematischer
Fokus gelegt: Was passiert,

wenn wir Identitäten definieren, wenn
sie uns zugeschrieben werden?

Wer versucht, die eigene Identität in
Bezug auf eine Gemeinschaft, ein Kol-
lektiv zu definieren, wird dies immer in
Abgrenzung zu andern tun. Die «Frem-
den» bilden die Projektionsfläche, sie
stellen das dar, was man selbst nicht
ist bzw. sein möchte. Das ist an sich
etwas Menschliches, etwas, das allen
vertraut ist. Und es betrifft nicht nur
Einheimische, sondern auch Gruppen
von Zugewanderten, unabhängig
davon, woher sie kommen, welche
Sprache sie sprechen oder welcher Re-
ligion sie angehören.

Beide ehemaligen Kommissionen, die
neu in der EKM zusammengeschlossen
sind, waren immer wieder in der einen
oder andern Form mit der Thematik der
Zuschreibungen an Zugewanderte, an
Flüchtlinge und Asylsuchende konfron-
tiert. Die Schlagzeilen, welche Auslän-
der des Missbrauchs von Sozialleist-
ungen bezichtigen, ihnen kriminelle
Handlungen unterstellen, sind bekannt.
Menschen, die in unserem Land um
Asyl ersuchen, wird oft mit Misstrauen
begegnet, selbst wenn sie später als
Flüchtlinge anerkannt werden. Es ist
die Rede von der «Verschleuderung»

des Schweizer Passes im Zusammen-
hang mit der Diskussion um Einbürge-
rung. Es gibt eine Reihe von Stereoty-
pen, die über Muslime oder Staatsan-
gehörige aus den Nachfolgestaaten
Jugoslawiens verbreitet werden oder
Vorstellungen, die junge Schwarzafrika-
ner unter den Generalverdacht von
Drogenhandel stellen. Neu hinzuge-
kommen ist eine weit verbreitete Skep-
sis gegenüber einer neuen Gruppe von
Zuwanderern: den Deutschen.

Solche Zuschreibungen verunglimpfen
nicht nur ganze Gruppen von Men-
schen, sie sagen auch sehr viel über
die Aufnahmegesellschaft aus. Die
EKM hat es sich deshalb zur Aufgabe
gemacht, genauer zu untersuchen,
wie in unserem Land der Diskurs über
jene Menschen geführt wird, die als
fremd wahrgenommen werden.

Gerade im Zusammenhang mit Integra-
tion, von welcher immer wieder und in
verschiedensten politischen Lagern die
Rede ist, taucht die Frage nach der ei-
genen Identität als heiss diskutiertes
Thema auf. Man spricht von «schweize-
rischer Identität» und vom «Bewahren
der eigenen Identität» auf der einen
Seite, vom «Stärken der kulturellen
Identität» oder vom «Verlust der Identi-
tät» im Integrationsprozess auf der an-
dern Seite.
Mit der Wahl dieses Themenkomplexes
hat sich die Kommission zwei Ziele ge-
setzt:

• Die EKM möchte aufzeigen, wel-
cher Logik das Definieren von Identität
unterliegt. Es handelt sich dabei um

Aushandlungsprozesse, was sich im
Französischen unter «enjeux identitai-
res» fassen lässt. Die Art und Weise,
wie solche Prozesse gestaltet werden,
ist aus der Sicht der Kommission die
Testfrage für den «Demokratiegrad»
eines Landes. Ob und wie die verschie-
denen Teile der Bevölkerung an diesen
Prozessen teilnehmen, ob im respekt-
vollen Dialog oder in sorgsam gehüte-
ter Abschottung: Dies ist die grosse
Herausforderung, vor die sich sowohl
Einheimische wie auch Zugewanderte
gestellt sehen.

• Die EKM will sich dafür einsetzen,
dass Pauschalurteilen gegenüber so
genannten Fremden – seien es Mus-
lime, seien es Menschen aus der Bal-
kanregion, seien es Deutsche, seien es
Asylsuchende, seien es Schwarze oder
andere Gruppen von Menschen – in
Zukunft eine Absage erteilt wird. Es
muss ihrer Ansicht nach ein Merkmal
der demokratischen Werte und des po-
litischen Systems der Schweiz sein,
sich den «enjeux identitaires» konstruk-
tiv zu stellen.

Es ist der Kommission bewusst, dass
sie keine fertigen Rezepte liefern
kann. Sie kann jedoch Denkanstösse
geben, die dazu beitragen können,
sich in Identitätsbildungsprozessen
gelassener und konstruktiver zu ver-
halten.

Solche Denkanstösse finden sich in der
Herbstausgabe von «terra cognita»,
und sie wurden im Rahmen der Jahres-
tagung im November zur Diskussion
gestellt. Ferner hat die EKM zwei Re-

1
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cherchen in Auftrag gegeben. Die eine
geht den Diskursen verschiedener Ak-
teure über das «wir» und das «sie»
anhand von Debatten zur Einbürgerungs-
initiative der SVP nach, die andere
beleuchtet die Rolle von Migranten-
organisationen in der Konstruktion der
Identität verschiedener ausländischer
Communities. Die beiden Studien wer-
den im Verlauf des Jahres 2009 als
Publikation vorliegen.

Aufnahme von Flüchtlings-
gruppen: Die Kommission
empfiehlt eine Neuausrich-

tung der schweizerischen Flüchtlings-
aussenpolitik.

Die ehemalige Kommission für Flücht-
lingsfragen EKF befasste sich 2007, im
letzten Jahr ihres Bestehens, intensiv
mit der Frage der Neuausrichtung einer
Politik der Aufnahme von Flüchtlings-
gruppen. Die EKM führte diese Arbei-
ten fort und setzte eine Arbeitsgruppe
ein, die einen Bericht und Empfehlun-
gen erarbeitete. Es war für die EKM
zentral, gegenüber den vielen Verschär-
fungen, die das revidierte Asylgesetz
mit sich brachte, einen konstruktiven
Kontrapunkt zu setzen. Sie knüpfte
dabei an die in der Schweiz zwischen
1950 und 1995 etablierte Praxis an, in
Zusammenarbeit mit dem UNHCR für
Flüchtlinge aus Krisensituationen dau-
erhafte Lösungen zu finden. So haben
in der Vergangenheit Flüchtlingsgrup-
pen etwa aus Ungarn, Tibet, Indochina,
Chile, Ex-Jugoslawien, Sudan oder Irak
und Iran Aufnahme in der Schweiz ge-
funden.

Die EKM liess Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf, die in der Öffentlichkeit
mehrfach darauf hingewiesen hatte,
dass sich die Kommission mit dieser
Thematik befasse und Vorschläge un-
terbreiten würde, im Herbst den Bericht
mit Empfehlungen zukommen. Die EKM
hofft, damit einen Beitrag an eine Asyl-
politik zu leisten, die nicht nur die hu-
manitäre Tradition der Schweiz weiter-
führt, sondern auch den internationalen
Verpflichtungen unseres Landes ange-
messen Rechnung trägt.

Wie können wir Diskriminie-
rungen verhindern?
Unter anderem, indem wir

Hindernisse abbauen und Teilhabe
ermöglichen.

Integration bedeutet nicht nur, von den
Zugewanderten zu fordern, dass sie
eine Landessprache erlernen. Integra-
tion heisst auch, dass sich die Aufnah-
megesellschaft darauf ausrichtet, dass
«Fremde kommen und bleiben». In die-
sem Sinne sind strukturelle Hürden ab-
zubauen, Zugänge zu ermöglichen und
Diskriminierungen zu bekämpfen, um
Chancengleichheit für alle zu gewähr-
leisten. Vor diesem Hintergrund hat die
EKM die Nein-Parole zur SVP-Initiative
«Für demokratische Einbürgerungen»
gefasst, denn sie ist der Ansicht, dass
jede Person, die sich einbürgern lassen
will, das Recht auf ein faires Verfahren
hat, welches zwingend eine Beschwer-
demöglichkeit vorzusehen hat. Die
EKM hat denn auch mit grosser Erleich-
terung das positive Ergebnis der Ab-
stimmung vom 1. Juni 2008 mit 63.8%
Nein zur Kenntnis genommen.

Dass in verschiedenen Bereichen aller-
dings nach wie vor Handlungsbedarf
besteht, wurde im Rahmen einer Anhö-
rung der Kommission anlässlich des
Besuchs der Delegation der ECRI (Eu-
ropean Commission against Racism
and Intolerance) Mitte September deut-
lich. Dabei äusserte die EKM unter an-
derem Bedenken betreffend das Messen
von Integration, wie es bei der Anwen-
dung diverser neuer Gesetzesbestim-
mungen durch die Migrationsbehörden
zum Tragen kommen kann. Sie be-
fürchtet, dass je nach Kontext die Be-
stimmung des «Integrationsgrads» zu
einem Sanktionsinstrument zu verkom-
men droht. Einer diesbezüglichen Ent-
wicklung müsste dringend Gegensteuer
gegeben werden. Ebenfalls Besorgnis
äusserte die EKM in Bezug auf die
nach wie vor unbefriedigende Situation
der Sans-Papiers. Sie vertrat dabei die
Position, dass im Hinblick auf die be-
vorstehende Teilrevision des Ausländer-
gesetzes die Rechte der Sans-Papiers
geregelt, die kantonalen Praxen zur
Prüfung von Härtefallgesuchen harmo-
nisiert und insbesondere für Jugendliche
ohne geregelten Aufenthalt Lösungen
im Bereich der beruflichen Bildung ge-
funden werden sollten.

2
3
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Seit 2001 unterstützt der Bund Integrations-
projekte. Die EKM ist für einen Teil der Mo-
dellvorhaben zuständig. In diesem Bereich
hat sie 2008 18 Projekte mit gesamthaft
rund einer Million Franken unterstützt.

Seit dem 1. Januar 2008 ist das Bun-
desamt für Migration BFM für den
Vollzug des Integrationsförderungspro-
gramms des Bundes zuständig. Es hat
den Grossteil der Aufgaben von der
früheren Ausländerkommission über-
nommen. In die Verantwortung der
EKM fällt nur noch ein Teil der Modell-
vorhaben von nationaler Bedeutung
(Schwerpunkt 3 des Schwerpunktepro-
gramms 2008-2011).

Dazu hat die Kommission zwei themati-
sche Schwerpunkte entwickelt:
«Zusammenleben im ländlichen Raum»
und «Citoyenneté – aktive Bürger-
schaft». Zusätzlich engagiert sich die
EKM im Rahmen der «projets urbains»,
einem Bundesprogramm, welches die
soziale Integration in Wohngebieten
fördert. Weiter unterstützt sie For-
schungs- und Grundlagenarbeiten zu
Migrations- und Integrationsfragen.

2008 wurden insgesamt 24 Projekte
geprüft, davon 18 Projekte mit einer
Gesamtsumme von 1'083'250 Franken
bewilligt. 2 Projekte können erst 2009
definitiv entschieden werden. Zudem
wurden 28 Projektideen geprüft, die
aus unterschiedlichen Gründen aber
nicht zu einem Gesuch geführt haben.

Der Verbesserung des Zu-
sammenlebens im periurba-
nen ländlichen Raum wurde

bisher in der Integrationsförderung
noch wenig Beachtung geschenkt.
Die Kommission möchte hier für die
Legislatur einen Schwerpunkt setzen.

Die Kommission geht davon aus, dass
es für eine nachhaltige Entwicklung des
Gemeinwesens ein kontinuierliches und
grosses Engagement aller Akteure
braucht. Deshalb will sie in den fünf
Regionen Broye, Chablais, Freiamt,
Glarus, Rheinthal über mehrere Jahre
hinweg Integrationsprozesse anregen,
unterstützen und begleiten. Gesucht
wurden insbesondere Vorhaben, die mit
aufeinander abgestimmten Massnah-
men auf regionaler Ebene zur sozialen
Integration der Bewohnerinnen und Be-
wohner beitragen. Die Zusammenarbeit
von mehreren Gemeinden war aus-
drücklich erwünscht.

Gesucht waren demnach Projekte mit
einem ganzheitlichen konzeptionellen
Ansatz, die von den politisch Verant-
wortlichen der Region mitgetragen wer-
den. Von insgesamt 10 Projekteingaben
konnten 5 Projekte bewilligt werden,
zwei weitere sind noch in Abklärung.
Das über mehrere Jahre angelegte Pro-
gramm wird begleitend evaluiert und

die Projektträger wo nötig gecoacht.
Ziel ist es, Erfahrungen auszutauschen
und auszuwerten und Erkenntnisse für
die Integrationsarbeit in ländlichen Re-
gionen zu erhalten.

Erfolgreiche Integration wird
durch die gesellschaftliche
Teilhabe und Teilnahme

ermöglicht. Mit dem Themendach
«Citoyenneté – aktive Bürgerschaft»
wurde ein zweiter Schwerpunkt ge-
setzt.

Die Diskussion um politische Partizipa-
tion und Teilhabe wurde bisher im Rah-
men der Integrationsförderung nur am
Rande geführt. Politische Partizipation
stellt jedoch eine wichtige Dimension
der Integration dar. Sie kann die Chan-
cengleichheit zwischen der schweizeri-
schen und der ausländischen Bevölke-
rung verbessern.

Im Rahmen der Ausschreibung «Citoy-
enneté – aktive Bürgerschaft» sollen
Vorhaben gefördert und erprobt wer-
den, die Ausländerinnen und Auslän-
dern neue Partizipationsmöglichkeiten
erschliessen. Zu diesem Zweck orien-
tiert sich die EKM am Konzept der
«Citoyenneté», welches die aktive
Komponente von Bürgerschaft ins
Zentrum stellt. Citoyenneté verweist
auf Mitsprache- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten von Bürgerinnen und
Bürgern unabhängig ihrer Staatsange-
hörigkeit. Orientierungsrahmen für
Partizipation stellen vielmehr die Zuge-
hörigkeit zu einem Gemeinwesen oder
der Bezug zum Wohnort dar.

1
2

1 Francis Matthey und Nationalrat Antonio Hodgers im Gespräch.
2 Aufmerksame Zuhörer am Kommissionen-Treffen im Schloss Neuenburg.
3 Erfahrungsaustausch am Kommissionen-Treffen.
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Mit einer «Quartierakademie» sollen
Jugendliche für wichtige Gesellschafts-
fragen sensibilisiert werden. Das
Modellvorhaben wird unter dem
Themendach «Citoyenneté – aktive
Bürgerschaft» vom Integrationskredit
des Bundes unterstützt.

Die Quartierakademie, ein Bildungspro-
jekt für junge Bürgerinnen und Bürger,
ist ein Projekt des gemeinnützigen Ver-
eins «isee». Es steht Jugendlichen von
12 bis 20 Jahren offen. Sie sollen für
wichtige Gesellschaftsfragen sensibili-
siert werden: Menschenrechte, Demo-
kratie, Reichtum der Verschiedenartigkeit,
nachhaltige Entwicklung und das aktive,
selbstbestimmte Mitwirken in der Ge-
sellschaft und im Berufsleben.

Die Quartierakademie bietet Studienfel-
der und Arbeitsmethoden an, die das
bestehende Schul- und ausserschuli-
sche Angebot ergänzen. Die Jugendli-
chen können ihr Wissen und ihre
Fähigkeiten vertiefen und in individuelle
oder gemeinschaftliche Projekte ein-
bringen. Damit eignen sie sich neue
Kompetenzen an, im Speziellen in der
Kommunikation, im Dialog und in der
Teamarbeit. Damit wird die Chancen-
gleichheit und das aktive Mitwirken der
Jugendlichen am gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Ge-
schehen gefördert.

Im Rahmen des Pilotprojekts soll die
Quartierakademie im Kanton Freiburg
mit einem fachlichen Zentrum, einer

Internetplattform und mit acht Modulen
erprobt werden.

Folgende Module sollen entwickelt und
erprobt werden: Ein Forum der jungen
Bürgerinnen und Bürger (1), ein Work-
shop «Portfolio-Kompetenzbilanz» (2),
Workshops/Projekte zum ethischen
Empowerment (3), ein intergeneratio-
nelles Göttisystem (4), ein «Themen-
workshop» mit Experten (5), Schulung
(6) und Realisierung (7) einer Videodo-
kumentation. Schulung zum Empower-
ment-Coach für Jugendliche (8) durch
Jugendliche selber.

www.ekm.admin.ch Projekte
Aktuelle Informationen über Aus-
schreibungen und Modellvorhaben
auf der Website der EKM.

Die umfassende Evaluation kommt zum Schluss: Unter Berücksichtigung der institutionellen und der finanziellen
Rahmenbedingungen war das Schwerpunkteprogramm 2004 bis 2007 erfolgreich. In Ergänzung zu den Regelstrukturen
leistete es einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Integration von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz.
Aufgrund der mit dem neuen Schwerpunkteprogramm vorgenommenen stärkeren inhaltlichen Fokussierung der Integrations-
förderung auf die Sprachförderung und die neue Kompetenzverteilung im Vollzug machen die Evaluatoren folgende Empfehlungen:

1. Die Kantone sollten die für eine erfolgrei-

che Umsetzung des neuen Schwerpunkts 1

(Sprache und Bildung) notwendigen insti-

tutionellen, fachlichen und finanziellen

Voraussetzungen schaffen. Der Bund sollte

die Kantone bei der Sprachförderung an

gemessen begleiten und unterstützen.

2. Die Kantone sollten bei der inhaltlichen

Konzeption der Sprachförderung die bis-

herigen Erfahrungen berücksichtigen.

Insbesondere sollte die Unterstützung von

kleinen lokalen Projekten, die ein sprach-

förderndes Umfeld schaffen, weiterhin

ermöglicht werden.

3. Die unterschiedlichen Rollen der kanto-

nalen Ansprechstellen (Vollzug und Koor-

dination der Integrationsförderung) und der

Kompetenzzentren Integration (u.a. Berat-

definiert und entsprechende Instrumente

(z.B. Lernfortschrittskontrollen) zur Verfü-

gung gestellt werden. Zweitens müssen

die Kantone über Ressourcen und Know-

how verfügen, um eine ausreichende

Erfolgskontrolle ihrer Programme sicher-

zustellen.

7. Das BFM bzw. die EKM sollten die bisher-

igen Erfahrungen mit Projekten zur Öffnung

von zivilgesellschaftlichen Institutionen

(Vereine und Verbände) aufbereiten.

8. Das BFM und die EKM sollten in Zusam-

menarbeit mit den Kantonen Massnahmen

ergreifen, um den Austausch von Wissen

und Erfahrungen zwischen den Kantonen

und den Regionen zu fördern.

ung von Gesuchstellern) sollten klar defi-

niert und, wenn möglich, getrennt werden.

4. Der Bund, die Kantone und die Vermitt-

lungsstellen sollten sich stärker für die

Bekanntheit und die Anerkennung der in

terkulturellen Übersetzung in den öffent-

lichen Diensten engagieren.

5. Das BFM bzw. die Eidgenössische Kom-

mission für Migrationsfragen sollten die

im Rahmen des Schwerpunkteprogramms

gewonnenen Erfahrungen und Erkennt-

nisse aufarbeiten und den im Integrati-

onsbereich tätigen Akteuren besser

zugänglich machen.

6. Die Erfolgskontrolle sollte verbessert wer-

den. Erstens sollten auf der Ebene des

Bundes klare Vorgaben zur Beurteilung

der Leistungen und der Wirkungen
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3b-08-0048

3b-08-0072

3b-08-0073

3b-08-0076

3b-08-0077

3b-08-0080

3b-08-0082

3b-08-0085

3b-08-0087

3b-08-0089

3b-08-0090

3b-08-0091

3b-08-0092

3b-08-0101

3b-08-0106

3b-08-0108

3b-08-0113

3b-08-0116

40'650

73'600

100'000

48'000

38'000

15'000

54'000

40'000

36'000

50'000

35'000

150'000

30'000

30'000

120'000

120'000

51'000

52'000

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

AG

SG

VS

VD

CH

GL

CH

CH

CH

CH

CH

Studie Frühförderung

Studie Diskursanalyse
Studie im Rahmen des EKM-Themas Identitätspolitik

Programm «Projets urbains»

Menschenrechtsbildung innerhalb von Sprach- und Integrationskursen
Pilotkurs für Lehrkräfte

Islam, Laïcité et interculturalité
Universitäres Weiterbildungsangebot der Universität Freiburg

Gesundheits- und Integrationspolitik mit Netzwerken – Kontrollgruppe
Schweizer/Schweizerinnen
Studie in Zusammenarbeit mit weiteren Bundesstellen

Nous, moi – les autres
Studie im Rahmen des Themas Identitätspolitik

«Zäme-läbe-Freiamt»
Projekt im Rahmen des Programms «Zusammenleben im ländlichen Raum»

Integration verbindet
«Zusammenleben im ländlichen Raum»

Cohabiter dans le Chablais: échanges et collaborations entre communes
«Zusammenleben im ländlichen Raum»

Des ponts sur la Broye
«Zusammenleben im ländlichen Raum»

Forum Integration
Projekt im Rahmen des Themendaches «Citoyenneté – aktive Bürgerschaft»

Integrationsprojekt «Schwanden sind wir»
«Zusammenleben im ländlichen Raum»

«schritt:weise»
Förderprogramm für sozial benachteiligte Kinder und Eltern

Programm Schulprojekte für Menschenrechte

Evaluation und Begleitung Programm «Zusammenleben im ländlichen Raum»

Studie: Frauen im nationalen und internationen Migrationskontext:
aktuelle Forschungsfelder und politische Debatten
Studie im Rahmen eines EKM-Themenschwerpunkts

Académie des Quartiers, une école citoyenne
Sensibilisierung von Jugendlichen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen.
Pilot im Kanton Freiburg

EKM

Universität St. Gallen,
Soziologisches Seminar

Kooperation von ARE, BWO,
FRB, BFM, EKM, BASPO

Humanrights.ch / MERS und
Verband der Volkshochschulen

Groupe de Recherche sur l'islam
en Suisse GRIS - c/o ORS

EKM/BAG/BFM

Université de Lausanne,
Institut de géographie

Arbeitsgruppe Zäme-läbe-
Freiamt

Gemeinderat St. Margrethen

Chablais Région OIDC

Fondation Cherpilloz

FIMM

Hochschule Luzern für Soziale
Arbeit

a:primo – Verein zur frühen
Förderung von sozial benachtei-
ligten Kindern

Stiftung Bildung und Entwicklung

KEK

Universität Bern,
Interdisziplinäres Zentrum für
Geschlechterforschung

Institut suisse ra & d pour
l'empowerment éthique - isee

20 Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM

Proj-Nr Beitrag Kanton Projekt Trägerschaft

Projekte

1 Bundesrät in Evel ine Widmer-Schlumpf an der EKM-Jahrestagung.
2 Kommissionsvertreter geniessen den «Apéro r iche» im Schloss Neuenburg.
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Die Bundesrätin betonte, dass das Ein-
wanderungsland Schweiz von einem
vier- zu einem vielsprachigen Land ge-
worden sei. Und so, wie die Schweize-
rinnen und Schweizer nach 1848 in
einem langen Prozess ihre schweizeri-
sche Identität hätten finden müssen, so
gelte es nun, mit allen Einwohnerinnen
und Einwohnern einen «Weg des friedli-
chen Zusammenlebens zu finden».

Die Jahrestagung befasste sich mit
verschiedenen Aspekten der Diskus-
sion zu kollektiven Identitäten. Gibt
es diese überhaupt? Wie und von
wem werden sie definiert und zuge-
schrieben?

Hans-Rudolf Wicker von der Universität
Bern leuchtete in seinem Grundsatzre-
ferat die Konstruktion von kollektiven
Identitäten aus. Was in der kleinen Ge-
meinschaft funktioniere, müsse im
grossen Staatsgebilde nicht unbedingt
gelingen. Wenn für Nationen Identitäten
geschaffen würden, dann handle es
sich um «imaginierte Gemeinschaften»,
welche zwingend Personen und Grup-

pen einbinden oder ausgrenzen würden.
Solche Versuche, kollektive Identitäten
zu bilden, sollten kritisch beobachtet
werden, riet Wicker.

An der EKM-Tagung in Bern, die von
rund 180 Personen besucht wurde,
wurde auch über aktuelle Debatten und
Perspektiven in der Schweiz berichtet.
Im Rahmen eines von der EKM in Auf-
trag gegebenen Forschungsprojekts
über den politischen Diskurs im Zu-
sammenhang mit der Einbürgerungs-
Abstimmung stellten die Forscher der
Universität St.Gallen in ihrer Diskursa-
nalyse fest, dass es den Initianten ge-
lang, nebst den Kategorien «Schweizer»
und «Ausländer» eine neue Kategorie,
nämlich jene der «Eingebürgerten»,
zu kreieren und in der Debatte zu ver-
ankern.

Wer gut informiert ist, dem fällt auch
die Integration leichter. Darüber und
über andere Informationsthemen
wurde am Kommissionstreffen in Neu-
enburg debattiert.

Auf Einladung der EKM trafen sich im
Juni 2008 rund 120 Vertreterinnen und
Vertreter von kommunalen und kanto-
nalen Kommissionen für Integration
bzw. Ausländerkommissionen im
Schloss Neuenburg. Es war das fünfte
Treffen dieser Art. Auch wenn die
Kommissionen sehr unterschiedlich
zusammengesetzt sind und sehr unter-
schiedliche Aufgaben und Kompetenzen
haben, Informationsfragen beschäftigen
sie alle in der einen oder anderen Form.

Das neue Ausländergesetz verpflichtet
Bund, Kantone und Gemeinden, Aus-
länderinnen und Ausländer auf Ange-
bote zur Förderung ihrer Integration
hinzuweisen und allgemein über die
Situation der Zugewanderten breit zu
informieren. Die Tagung vermittelte
Einblicke, wie dies heute gemacht wird,
und Anregungen zur Verbesserung.

Die Willensnation Schweiz solle auch eine
«Willensgemeinschaft» werden. Dazu hat
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
an der Jahrestagung der EKM zum Thema
Identität aufgerufen.

1 2
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Die Zeitschrift «terra cognita» und der neue
Webauftritt www.ekm.admin.ch standen im
Mittelpunkt der Informationsbemühungen.
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Für die neue Kommission wurde ein
neuer Webauftritt entwickelt – voll-
ständig im Bundeslook.

Seit 2008 ist das Corporate Design der
Bundesverwaltung auch für ausserpar-
lamentarische Kommissionen Pflicht.
Eigene Logos dürfen nicht mehr ver-
wendet werden, für Briefe und Websites
gelten strenge Gestaltungsvorschriften.
Der neue Webauftritt der EKM befolgt
diese Regeln. Er wurde vom Sekretariat
in Eigenregie konzipiert und aufgebaut.
Die Website stellt die Kommission und
ihre Aktivitäten vor, bietet Publikationen
zum Download und zum Bestellen an.
Die Themenseiten werden laufend aus-
gebaut.

www.ekm.admin.ch

Die Ausgaben Nr. 12 und 13 der Zeit-
schrift «terra cognita» behandeln die
Themen Sport und Identität.

Rund 8000 Abonnentinnen und Abon-
nenten erhalten zweimal jährlich «terra
cognita», die Schweizer Zeitschrift zu
Integration und Migration. Die EKM
führt die von der früheren Ausländer-
kommission 2002 eingeführte Fachzeit-
schrift weiter. Sie hat das hochgesteckte
Ziel, eine Brücke zwischen Theorie und
Praxis zu bauen. Neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse werden kompakt und
verständlich für eine breites, interes-
siertes Publikum aufbereitet.

www.terra-cognita.ch

In der Reihe «Materialien zur Migrati-
onspolitik» wurde die Evaluation der
Integrationsförderung 2004 bis 2007
publiziert.

Im Rahmen der Integrationsförderung
des Bundes wurden von 2004 bis 2007
rund 1900 Projekte mit insgesamt
57.4 Mio. Franken unterstützt. Das
Konzept, der Vollzug, die Leistungen
und Wirkungen des Programms wurden
in drei Teilevaluationen untersucht und
beurteilt: Programmkonzept und des-
sen Vollzug, Schwerpunkt A (Sprachför-
derung) und Schwerpunkte B bis E.
In einem ausführlichen Synthesebericht
wurden die Ergebnisse der Evaluationen
zusammengefasst und Empfehlungen
formuliert.

1 Das EKM-Sekretar iat : Elsbeth Steiner, Simone Prodol l iet ,
Pascale Steiner, Sylvana Béchon und Ruth Tennenbaum (v. l . )

2 Übersetzer Sulpice Pi l ler sorgt dafür, dass sich an der Kommissions-
si tzung al le verstehen.

3 Rudolf Horber vom Gewerbeverband an seiner letzten EKM-Sitzung.
1
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Mitglieder der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen

Francis Matthey, alt Nationalrat und alt Staatsrat von Neuenburg, La Chaux-de-Fonds, Präsident

Dragoslava Tomovic, Ärztin, Bern, Vizepräsidentin

Barbara Walther, Caritas Schweiz, Schweizerische Bischofskonferenz, Zürich, Vizepräsidentin

Osman Besic, Schweizerisches Rotes Kreuz SRK, Basel

Georg Blum, Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden VKM, Zug

Regina Bühlmann, Erziehungsdirektorenkonferenz EDK, Bern

Antonio Da Cunha, Fédération des associations portugaises, Renens

Ruth Derrer Balladore, Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV, Zürich

Kais Fguiri, Sozialarbeiter Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Salins

Carmel Fröhlicher-Stines, Psychologin, Zürich

Sabrina Guidotti, Integrationskommission Monte Carasso

Alagipody Gunaseelan, Ökonom, Pflegemitarbeiter, Luzern

Rudolf Horber, Schweizerischer Gewerbeverband, Bern

Fiammetta Jahreiss, Stiftung ECAP, Zürich

Raoul Lembwadio Luzolo, Psychologe, Boudry

Ruedi Meier, Stadtrat Luzern, Schweizerischer Städteverband SSV, Luzern

Beda Meier, Konferenz der Integrationsdelegierten KID, St.Gallen

Beat Meiner, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Bern

François Mollard, Sozialamt des Kantons Freiburg, Freiburg

Eva Palasthy, Pädagogin, Lausanne

Dragica Rajčić, Autorin, Zürich

Simon Röthlisberger, Schweizerische Evangelischer Kirchenbund SEK, Liebefeld

Rita Schiavi, Gewerkschaft Unia, Basel

Walter Schmid, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS, Horgen

Hava Shala Gerguri, Deutschlehrerin, Winterthur

Rolf Stiffler, Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen, Chur

Denis Torche, Travail.Suisse, Marly

Myrtha Welti, Alliance F, Zürich

Hatice Yürütücü, Architektin, Deutschlehrerin, Dietikon

Maria-Luisa Zürcher, Schweizerischer Gemeindeverband, Ostermundigen

Sekretariat

Simone Prodolliet, Geschäftsführerin
Elsbeth Steiner, stv. Geschäftsführerin und Informationsverantwortliche
Sylvana Béchon, Lektorat und Dokumentation
Pascale Steiner, wissenschaftliche Mitarbeiterin Grundlagen Migrationspolitik
Ruth K. Tennenbaum, wissenschaftliche Mitarbeiterin Modellvorhaben
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